
Münster, 16.10.2019 

Anregung nach § 24 GO NRW  
Erhaltung von Bewegungsbädern in Münster 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die Kommunale Seniorenvertretung Münster hat in ihrer Sitzung am 
30.09.2019 einstimmig beschlossen, dem Rat der Stadt Münster folgende 
Anregung zu geben: 

Der Rat der Stadt Münster setzt sich für die Erhaltung der vorhandenen 
Bewegungsbäder in Münster ein oder zügig Alternativen zu entwickeln (z.B. 
im Rahmen des Bäderkonzeptes). 

Begründung: 

In Münster bieten mehrere Institutionen – u.a. das Haus der Familie – 
Wassergymnastik oder Aqua-Fit-Kurse für Seniorinnen und Senioren an. 

Dieses Angebot ist in letzter Zeit stark reduziert worden, denn die Bäder im 
Clemenshospital, Universitätsklinikum und Friederike-Fliedner-Haus sind 
geschlossen worden. Weiterhin soll das Thera-Bad im St. Franziskus-
Hospital geschlossen werden. Die Kurse werden unter fachkundiger 
Leitung von physiotherapeutischen Fachkräften durchgeführt.  

Damit fällt ein wichtiges Angebot für Seniorinnen und Senioren für die im 
Alter zunehmend wichtigere Gesundheitsvorsorge weg. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Fachärzte wie Orthopäden den älteren Menschen 
Wassergymnastik zur Rehabilitation verschreiben, aber die Wartezeit für 
einen Platz in einem Kurs bis zu 1 ½ Jahre beträgt. Dieses Angebot kann 
zurzeit auch nur unzureichend in den öffentlichen Bädern der Stadt Münster 
ausgeglichen werden. 

An  
den Rat der Stadt Münster 
Herrn Oberbürgermeister Markus Lewe 
48127 Münster  

Hans Kurth 
Vorsitzender 

Kontakt: 
Geschäftsstelle 
Amt für Bürger- und Ratsservice 
Ingrid Dierkes  
48127 Münster 
Telefon: 02 51/4 92-33 62 
Fax: 02 51/4 92-77 22 
seniorenvertretung@stadt-
muenster.de 
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Die Kommunale Seniorenvertretung Münster (KSVM) setzt sich deshalb für 
die Erhaltung von vorhandenen Bewegungsbädern ein, damit dieses 
Angebot für Seniorinnen und Senioren bestehen bleibt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Hans Kurth 
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